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TOP 16. Aktueller Stand STARK-III-Projekte - Einreichung 2016 

Vorlage: IV-0035/2016 
  

 Frau Brämer möchte eine Aussage zur Schimmelgefährdung und Feuchtigkeit im 
Keller der Grundschule und in der Kita Meitzendorf. 

 
Stellungnahme zum/zur  Antrag 
   Anfrage 

   Anregung 
 
Hinsichtlich der Objekte Kita Meitzendorf und Grundschule Barleben ist eine Zuständigkeit 
des Ortschaftsrates Barleben nicht gegeben. 
 
 
 
  

 Frau Brämer fragt, ob es bezüglich der Außenanlage des Kindergartens, die mit 
Fördermitteln errichtet wurde, noch Zweckbindungsfristen gibt? Sie möchte wissen, 
ob hier mit Rückzahlungsforderungen zu rechnen ist. 

 
Stellungnahme zum/zur  Antrag 

   Anfrage 

   Anregung 
 

Die Außenanlage im Kindergarten wurde ohne Fördermittel errichtet, demzufolge sind auch 

keine Zweckbindungsfristen einzuhalten. 

 

 
 

Gremium: 
Ortschaftsrat Barleben 

Datum: 
19.01.2017 

Sitzung: 
ORB/001/2017 

 
TOP 5. Anfragen zu den Mitteilungen, Anfragen und Anregungen 
  
Herr Rost informiert über die Beeinträchtigung der Sicht durch Büsche beim Linksabbiegen 
auf die Ebendorfer Straße, kommend aus der Backhausbreite (Höhe Hotel). Er regt das 
Zurückschneiden der Büsche an.  
 

 



 
Stellungnahme zum/zur  Antrag 
   Anfrage 

   Anregung 
 
Der Hinweis von Herrn Rost wurde seitens der Gemeindeverwaltung unmittelbar 
aufgegriffen, in der 4. KW 2017 erfolgte eine örtliche Besichtigung. 
 
Ergebnis: 
Die Ebendorfer Straße verfügt auf der nördlichen Seite über einen kombinierten Rad- und 
Gehweg, der in beide Richtungen begangen/befahren werden kann. Daraus ergibt sich eine 
größere Breite als bei einem normalen Gehweg bzw. Geh-Radweg in eine Fahrtrichtung. 
Im Ergebnis bleibt festzustellen, dass beim Einfahren aus der Straße An der Backhausbreite 
in die Ebendorfer Straße die Sicht auf die Fahrbahn der Ebendorfer Straße (sowohl nach 
rechts als auch nach links) sehr gut ist. Eine Einschränkung ist nicht gegeben. 
Jedoch wurde bei der Besichtigung festgestellt, dass die Einsicht auf den kombinierten Geh- 
und Radweg (also aus An der Backhausbreite nach links schauend) nicht optimal, d.h. ein 
wenig eingeschränkt ist. Um das Sichtdreieck hier zu verbessern, fanden schon 
Abstimmungen mit der Firma statt, die den Wall in Pflege hat. Der Bewuchs wird leicht 
zurückgeschnitten. 
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